
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

1017!56-IV 2/78 

An den 

der Beilager! zu den Slenos-r;:rhisch2T1 Protokollen de~ Nationalrai:es -------"--,---,, .. __ ._-',,--- ,'-_ .... __ . __ ._---------

22'1'1IA8 

'i979 -82" 1 2 
zu 22<ff}/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 2280/ J -NR/ 197f3 ' 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr. Ermacora und Genossen (2280/J) betreffend 

, Behandlung ausländischen Pornomaterials beant\'lOrteich ~lie 
folgt: 

zu1: ," ' 

Das in der Anfrage zitierte Strafverfahren 26 E 
VI' 81/78=26 E Hv 9/78,des Landesgerichtes Linz betrifft ein 
Ehrenbeleidigungsverfahren gegen Hartin Humer, in dem die Ein­
fuhr und die Verzollung einer Buchsendung ,aus der Bundes­
republik Deutschland nach Österreich eine Rolle gespielt hat. 
Die Anfrage bezieht sich auf diesen Vorfall vom Jänner 1976: 
Das Zollamt Linz verständigte die Bundespomeidirektion Linz 
von der beabsichtigten Einfuhr der Buchsendung eines Stuttgarter 
Verlages im Hinblick auf einen Verdacht nach§ 1 PornG. Beamte 
der Bundespolizeidirektion besichtigten diese Sendung und ver­
ständigten &n Staatsan":al t. 41.~ diesem eine Vielzahl der in. 
der Sendung von 47 Kartons enthaltenen Buchtiteln bereits 

"durch Augenschein dieser Bücher bei ,früheren Anzeigen als un­
bedenklich bekannt war 1 fand dieser l~einen Anlaß, eine Be­
schlagnahme zu beantragen. 

(Auch nach den '!Nachrichten" des I-1artin Humer 
Nr. -1/1979, die diesen Vorfall breit schildern, befand sich 
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kein einziger> Buchti.tel in der Liste, der die Behauptung der 

an=ragendcn Abgeordneten stutzen könnte, diese Buchsendung 

hätte hartf; Pornographie im Sinne der Rechtsprechung des 

Obersten Gerichtshofes aus dem Jahre 1977 enthalteno) 

zu 2: 
Die Bundespolizeidirektion L1nz hat keine Anzeige, 

i'!ohl aber einen Bericht über den Vorgang e~C'stattet, "reIcher 

von der Staatsam'raltschaft Linz am 22.1.1976 zu 5 St 255/76 

nach § 90 StPO zurUclrgelegt worden ist~ 

zu 3 und 4: 
Durch die Entscheidu..~g des Obersten Gerichtshofes 

vom 6.6.1977, 13 Os 39/77, veröffentlicht im Evidenzblatt 

1977/186 und in der Richterzeitung 1977/95, \I,rurde die Beur­
teilung der Frage der Unzüchtigkeit erheblich e:--leichtert, .so­

daß .auch für die von den Zollämtern verständigten Polizeibe­

amten bei der Beurteilung dieser FragE~ kaum mehr Unklarheiten 

bestehen. itTerden Sicherheitsorgane - in \Hen sind dies die 

besonders geschulten Beamten der ger:Lchtlichen Pressepolizei -

zugezogen und handelt es' sich tatsächlich um Grenz- und 

Z"leifelsfälle, so nehmen die zuständigen Staatsanwälte die 
Druck\-'Terke selbst in Augenschein. 

zu 5: 
Um \.'!iederholungen zu verm.eiden, ver\'leise ich auf 

meine Anfragebeant\"lortung zur Zahl 970/J-NR/1977 vom 25.3.1977 .. 

zur p~frage der Abgeordneten Ermacora und Genossen, betreffend 

die VTirksamkeit des internationalen Übereinkommens zur Be­
kämpfung der Verbreitung und des Vertriebes von unzüchtigen 

Veröffentlichungen vom 12. September 1923, sowie auf meine An­
fragebeant"';ortung zur Zahl 1257/J-]\j~/1977 vom 26. ,Juli 1977 
zur Anfrage der Abgeordneten Dipl.lng. Dr. Leitner und Genossen, 

betreffend Herstellung, Einfuhr und Vertrieb von Kinderpornos p 

und betone nochmals, daß die Justizbehörden dem gesetzlichen 
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Auftrag zur Vollziehung des Pornographiegesetzes entsprechen 

und daher kein Pnlaß besteht, die zuständigen Staatsanwalt­
schaften auf die ihnen gesetzlich obliegende Prüfungspflicht 
besonders aufmerksam zu machen. 

\'lenn daher in der vorliegenden Anfrage behauptet 
wird, es sei aus den Beratungen über das Budget 1979, Kapitel 
Justiz, "klar hervorgegangen", daß die zuständigen Behörden 
Handlungen nicht verfolgen 'würden, "die offenkundig gegen d~e 
Besti~mung des Schmutz- llild Schundgesetzes oder gar gegen Be­
stimmungen des Strafgesetzes verstoßen", so \'leise ich diese 
Behauptungen entschieden zurück. Diese Unterstellung nimmt auf 
die Frage des Abgeordneten Ermacora Bezug, warum Annoncen in 
der Tageszeitung "Kurier", die offensichtlich dazu bestimmt 
sind, Kontakte mit Prostituierten herbeizuführen, nicht zum 
Gegenstand von Strafverfahren nach § 219 StGB genommen werden. 
Ich habe hiezu laut Parlamentskorrespondenz vom 16.11.1978 
ausgeführt, daß die staatsan'Vlaltschaftlichen Behörden von amts­
\-lege.n einzuschreiten haben. Derartige Ankündigungen seien aber 
nur dann nach § 219 StGB strafbar, wenn sie nach ihrem Inhalt 
geeignet sind, berechtigtes Ärgernis zu erregen. Sie mU.ßten 
nach der Judikatur des Obersten Gerichtshofes in aufdringlicher, 
abstoßender v/eise die Anbahnung von Sexualkontakten zum. Ziel 
haben, die aus strafrechtlicher Sicht als relevanter Stör­
fakto.r zu be\1erten sind. Diesbezüglich solle noch die Rechts­
meinung der staatsanwaltschaftlichen Behörden eingeholt werden. 

Die Oberstaatsanwaltschaft 'YTien hat hiezu am 6.12. 
1978 dem Bundesministerium für Justiz einen Bericht der staats­
anwaltschaft vTien vom 1. Dezember 1978 vorgelegt. Zu diesem Be­
richt heißt es: "Das Vergehen nach dem § 219 StGB begeht, wer 
öffentlich eine Ankündigung erläßt, die bestimmt ist, unzüchtigen 
Verl\:ehr herbeizuführen, und die nach ihrem Inhalt geeignet ist, 
berechtigtes Ärgernis zu erregen. Unter Strafe gestellt wird 
also nach dem \'Jortlaut und Sinngehalt des Gesetzes, "lelches 
einer durch ihre Direktheit die Öffentlichkeit schockierenden 
Kundgebung des vlilIens zur Anknüpfung sexueller Beziehungen 
begegnen will, das öffentliche Erlassen einer AkUndigung, die 
ihrem Inhalt nach dazu bestimmt ist, Sexualbeziehungen einer 
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gegen dj_e guten Sitten. grob verstoßenden Art Cl.1irklich) zu­

stande zu bringen, mag ihr auch kein Erfolg beschieden sein. 

Diese Zielsetzung des Gesetzes ,,,ird durch das Tatbestandser­

fordernis der Eignung, 'berechtigtes Ärgernis zu erregen', be­

sonders verdeutlicht. Tatbestandsmäßig ist daher nur jene 

Annonce, die einde·,~.tig in einer entsprechend aufdringlichen 

(abstoßenden) Form auf die Anbahnung von SexD.alkontakten, die 

aus strafrechtlicher Sicht als releva..'I1.ter Störfal\:tor zu werten 

sind., abzielt (RZ 1975/73)." 
Die StaatsanVlal tschaft Vlien hat aus diesen recht­

lichen Er\l,ägungen bisher keinen Anlaß gefunden, gegen die in 

der Ta.geszeitung "Kurier" veröffentlichten .An..'1oncen von" amts­
v;egen einzuschreiten. Sie hat auch die in diesem Zusammenhang 

erstatteten Strafanzeigen gemäß § 90 Abs. 1 StPO zurückgelegt. 

6. Februar 1979 

Der Bundesminister: 
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